






a) Festsetzung und Änderung der Statuten 
b) Die Wahl des Vorstandes, der/des Präsidentin/en und der Revisionsstelle 
C) Die Abnahme der Betriebsrechnung und der Bilanz, des Berichts der Kontrollstelle, die 
Entlastung des Vorstandes und die Beschlussfassung über die Verteilung des 
Reinertrags 
d) Zusprechen von Förderbeiträgen für Senioren Dienstleistungsfirmen 
e) Die Behandlung von Berufungen über Ausschluss von Mitgliedern 
f) Beschlussfassung über Verkauf von Liegenschaften an Ausländer und juristische 
Personen. 
g) Auflösung der Genossenschaft und Wahl der Liquidatoren 
 
Art. 24 
Die Einladung zur Generalversammlung mit Bekanntgabe der Traktanden erfolgt 
schriftlich durch den Vorstand und muss mindestens 4 Wochen vor der Versammlung 
versandt werden. 
Die ordentliche Generalversammlung findet in den ersten sechs Monaten des folgenden 
Geschäftsjahres statt. Das Geschäftsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr. 
Ausserordentliche Generalversammlungen können vom Vorstand, von der Kontrollstelle 
oder von 3 Mitgliedern, bei über 30 Mitgliedern von 10% der Mitglieder einberufen 
werden. 
 
Art. 25 
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse soweit Gesetz oder Statuten nichts 
anderes vorsehen, mit absoluter Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei Wahlen gilt im 
ersten Wahlgang das absolute und im zweiten Wahlgang das relative Mehr. 
 
Vorstand 
Art. 26 
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Stadt Diessenhofen hat das 
Recht mit einem Mitglied vertreten zu sein. Mit Ausnahme der/des Präsidentin/en 
konstituiert er sich selber. Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre. 
 
Art. 27 
Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
sind. Zeichnungsberechtigt sind alle Mitglieder des Vorstandes, doch unterzeichnen sie 
immer zu zweit. 
 
Art. 28 
Dem Vorstand obliegen sämtlich Geschäfte die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder 
Statuten der Generalversammlung oder der Kontrollstelle vorbehalten sind. 
Er hat insbesondere folgende unübertragbaren Befugnisse: 
a) Die Leitung der Genossenschaft und die Erteilung der notwendigen Weisungen. 
b) Die Festlegung der Organisation, der Erlass von Reglementen und Weisungen 
C) Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzplan sowie der Finanzkontrolle, 
Kapitalanlagen, Aufnahme von Darlehen und Errichtung von Pfandrechten. 
d) Die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und Vertretung 
beauftragten Personen. 
e) Abschluss von Verträge 
f) Bericht und Anträge an die Generalversammlung 
g) Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse 
 
Art. 29 
Der Vorstand kann gewisse Aufgaben einem oder mehreren Ausschüsse Übertragen 
denen aber mindestens ein Mitglied des Vorstandes angehören muss. 
 
Art. 30a 
Vorstandsmitglieder und Mitglieder von Ausschüsse können für ihre Tätigkeit ein 
massvolles Sitzungsgeld und den Ersatz der notwendigen Spesen beanspruchen. 
 




